
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2000/9/27 7Ob44/00x
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.09.2000

Norm

VersVG §177 Abs1

VersVG §177 Abs3

Rechtssatz

Der Eintritt in den Versicherungsvertrag ist bei Konkurs des Versicherungsnehmers innerhalb eines Monats nach

Konkurserö4nung vorzunehmen, wobei die Zustimmung durch den Versicherungsnehmer selbst und nicht vom

Masseverwalter auszuüben ist.

Entscheidungstexte

7 Ob 44/00x

Entscheidungstext OGH 27.09.2000 7 Ob 44/00x

Veröff: SZ 73/148
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